
 

 

 

 

 

 

Bericht des Vorstands an die 
Hauptversammlung gemäß §§ 71 Absatz 1 
Nr. 8, 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz zu 

Punkt 4 der Tagesordnung 



Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 

Bericht zu Punkt 4 der Tagesordnung über die vorgesehenen Möglichkeiten zum 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre  bei der Veräußerung eigener Aktien 

Der Vorstand hat zu Punkt 4 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8, 186 Absatz 4 
Satz 2 Aktiengesetz einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 4 der 
Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien anders als über 
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet, der 
Bestandteil der Einladung der Hauptversammlung ist. Der Bericht liegt vom Tage der 
Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die 
Aktionäre aus und kann auch im Internet unter www.splendidmedien.com/? Investor 
Services/? Hauptversammlung eingesehen werden. Auf Wunsch wird dieser Bericht jedem 
Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Im Hinblick darauf, dass die von der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2007 
beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vor Abhaltung der nächsten 
ordentlichen Hauptversammlung auslaufen wird, soll der Vorstand erneut zum Erwerb eigener 
Aktien ermächtigt werden.  

 
1. Erwerb der Aktien 

Die Ermächtigung soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, eigene Aktien nach 
Maßgabe von § 53a Aktiengesetz bis zur Höhe von insgesamt 10 % des derzeitigen 
Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. Der Erwerb über die Börse, durch 
ein öffentliches Kaufangebot oder durch öffentliche Aufforderung zur Abgabe von 
Kaufangeboten trägt dem Rechnung. Die Gesellschaft soll auch die Möglichkeit erhalten, 
eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot oder durch öffentliche Aufforderung 
zur Abgabe von Kaufangeboten zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder 
verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei 
Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die 
zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl 
an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei 
soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von 
Offerten vorzusehen.  Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der 
Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit 
die technische Abwicklung zu erleichtern. Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung 
soll der Vorstand daneben auch ermächtigt werden, eigene Aktien unter Ausschluss des 
Andienungsrechts der Aktionäre in anderer Weise als über die Börse oder durch ein an 
alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. mittels einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben, wenn der Erwerb im 
Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder des Erwerbs von Unternehmen, 



Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen erfolgt. Die Gesellschaft wird 
hierdurch in die Lage versetzt, ihre Akquis itionsfinanzierung flexibel zu gestalten.  
 
Ferner soll ein Paketerwerb von mindestens 1 % des derzeitigen Grundkapitals möglich 
sein, wenn ein solcher Erwerb einem Zweck dient, der im vorrangigen Interesse der 
Gesellschaft steht und der Erwerb geeignet und erforderlich ist, diesen Zweck zu 
erreichen. Diese Variante erweitert den Spielraum der Gesellschaft, am Markt angebotene 
Aktienpakete von mindestens 1 % des Grundkapitals schnell und flexibel zu erwerben. 
Angesichts der beschränkten Menge der über die Börse gehandelten Aktien der Splendid 
Medien AG führen der Erwerb oder die Veräußerung von Aktienpaketen zu erheblichen 
Kursbeeinflussungen, die durch diese Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre vermieden werden können. Im Interesse der Gesellschaft und zum Schutz 
der Aktionäre ist insofern eine faire Preisfindung gewährleistet, als der Preis den 
durchschnittlichen Börsenkurs der Gesellschaft nicht überschreiten darf, aber auch ein 
niedrigerer Kaufpreis möglich ist. Für die Aktionäre ergeben sich bei diesen 
Erwerbsarten keine Nachteile, wenn sie im Interesse der Gesellschaft liegen und – auch 
unter Berücksichtigung der Aktionärsinteressen – als verhältnismäßig erscheinen. Bei der 
Entscheidung über den Erwerb von Aktien unter Ausschluss des Andienungsrechts 
werden sich Vorstand und Aufsichtsrat allein vom Interesse der Aktionäre und der 
Gesellschaft leiten lassen.  
 
Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 
Aktien der Gesellschaft, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den 
§§ 71a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals 
übersteigen.  

 
2. Veräußerung der Aktien 

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können ohne erneuten 
Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden oder über die Börse oder durch ein 
öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden.  
 
Die Ermächtigung sieht – im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen in § 71 Absatz 1 
Nr. 8 Satz 5 Aktiengesetz – vor, dass die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien in 
allen folgenden Fällen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen kann.  
 
Die Ermächtigung eröffnet die Möglichkeit, eigene Aktien zur Einführung an 
Börsenplätzen zu verwenden, an denen die Gesellschaft bisher nicht notiert ist. Dadurch 
kann die Aktionärsbasis verbreitert und die Attraktivität der Aktie als Anlageobjekt 
gesteigert werden. Wie bereits im Ermächtigungsbeschluss dargelegt, soll der 
Platzierungspreis der Aktien den jeweils aktuellen Börsenkurs der bereits notierten 
Aktien in Frankfurt am Main keinesfalls um mehr als 5 % unterschreiten. Dadurch und 
durch den im Verhältnis zum gesamten börsennotierten Kapital geringen, unter 10 % 



liegenden Umfang der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss werden Stimmrechts-  
und Vermögensinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt.  

 
Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, die erworbenen eigenen Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen anstelle von Geldleistungen als 
Gegenleistung verwenden zu können. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft den 
notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
von anderen Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von 
Unternehmen sowie zu Unternehmenszusammenschlüssen schnell und flexibel ausnutzen 
zu können. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Gegenleistung anbieten zu können, schafft 
damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte sowie den 
Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen im Interesse der Gesellschaft 
und Aktionäre liquiditätsschonend ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene 
Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelation wird 
der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt 
werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei der Bemessung des Werts der als 
Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft 
orientieren.  

 
Die erworbenen eigenen Aktien sollen auch außerhalb der Börse gegen Barleistung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von 
Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz in 
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 4 Satz 4 Aktiengesetz zugelassenen 
Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem 
Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, 
dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen 
Börsenkurs um nicht mehr als 5 % unterschreitet. Die endgültige Festlegung des 
Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Die 
Ermächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität 
verhilft. Sie ermöglicht es beispielsweise, eigene Aktien an institutionelle Anleger zu 
veräußern oder neue Investorenkreise zu erschließen. 
 
Die Ermächtigungen zur Veräußerung unter Bezugsrechtsausschluss gemäß Ziffer c. (i) 
bis (iii) gelten mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen 



Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer 
Verwendungsermächtigung mit Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von §§ 186 Absatz 3 Satz 4, 193 Absatz 2 Nr. 3 Aktiengesetz 
ausgegeben werden. 
 
Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der 
Ermächt igung unterrichten.  
 
 
Köln, im April 2008 
 
 
Splendid Medien AG 
Der Vorstand 
 
Andreas R. Klein 
Alexander Welzhofer 
Michael Gawenda 
 

 


